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RATGEBER AHV
DR. IUR. RUDOLF TUOR

Wieso Splitting
in der AHV?

Ich gehe davon aus, dass der

Mann normalerweise im Beruf

arbeitet, während die Ehefrau

den Haushalt besorgt. Der

Lebensunterhalt soll denn
auch aus dem Verdienst des

Mannes bestritten werden.
Nach der Pensionierung erhält
der Mann nebst der Pension
auch die AHV. Warum wird die
AHV nicht allein an den Mann,
sondern hälftig an Mann und
Frau ausbezahlt? Muss daher
nach der Pensionierung auch

«das bisherige Finanzierungs-
prinzip des Haushaltes» ge-
ändert werden?

Die von Ihnen beschriebene

traditionelle Aufgabentei-

lung zwischen den Eheleuten

entspricht der im früheren Ehe-

recht verankerten Regelung. Im

letzten Jahrhundert, insbeson-

dere in der Nachkriegszeit,
haben sich jedoch vielfältige
neue Formen des Zusammen-

lebens in der Ehe entwickelt,
denen das damalige Recht nicht
mehr Rechnung trug.

Die traditionelle Aufgabentei-

lung wurde durch den 1971 in der

Bundesverfassung verankerten

Grundsatz der Gleichstellung von
Mann und Frau in Frage gestellt.

Mit dem neuen Eherecht, das

1988 in Kraft trat, wurde der

Gedanke der partnerschaftlichen
Ehe im Gesetz durch die gegen-

seitige Treue- und Beitragspflicht
der Ehegatten verankert. Auch

unter dem neuen Eherecht kön-

nen Eheleute ihre Aufgaben in

traditioneller Form aufteilen,
doch werden daneben auch wei-

tere Formen, wie sie sich in der

Gesellschaft ergeben haben, bes-

ser berücksichtigt.

Ausgestaltung der

Sozialversicherungen
Bei den Sozialversicherungen ist

zwischen beruflicher Vorsorge
bzw. Pensionskasse einerseits

und AHV andererseits zu unter-

scheiden. Die berufliche Vorsorge

ist nur für Erwerbstätige, ins-

besondere Arbeitnehmende, be-

stimmt, während die AHV als

Volksversicherung ausgestaltet

ist, die seit jeher auch Selbst-

ständigerwerbende und nichter-

werbstätige Personen, vor allem

Ehefrauen, erfasst.

Ihre Feststellung, dass die

«Pension» nur dem Mann ausbe-

zahlt wird, kann zwar bei tradi-

tioneller Aufgabenteilung zutref-

fen, nicht aber, wenn beide Ehe-

gatten einer Erwerbstätigkeit
nachgingen. Zudem können auch

nichterwerbstätige Eheleute -
Mann oder Frau - ebenfalls Leis-

tungen der beruflichen Vorsorge
als Hinterbliebene erhalten,

wenn der früher erwerbstätige
Gatte gestorben ist.

In der AHV waren auch nicht-

erwerbstätige Personen seit jeher

versichert, allerdings hatten

nichterwerbstätige Ehefrauen frü-

her lediglich einen vom Ehegatten

abgeleiteten Rentenanspruch,

was den gesellschaftlichen Ent-

Wicklungen je länger desto weni-

ger entsprach. Mit der vermehrten

beruflichen und gesellschaftli-
chen Mobilität ergaben sich stos-

sende Fälle, die bei der 10. AHV-

Revision korrigiert wurden.

Haushalt und

Erziehungsarbeit in der AHV
Als Konsequenz der Gleichstel-

lung der Geschlechter und des

neuen Eherechtes wurde bei der

10. AHV-Revision das Splitting,
das heisst die je hälftige Auftei-

lung der während der Ehejahre
erzielten Einkommen, eingeführt.
Damit konnte die Gleichstellung

von Erwerbs- und Hausarbeit in
der Sozialversicherung - unge-
achtet der konkreten Aufgaben-

teilung im Einzelfall - gewähr-
leistet werden.

Wenn zudem Eheleute gemein-

sam Kinder erzogen oder Ange-

hörige betreut haben, wird diese

Tätigkeit in der AHV durch

Erziehungs- oder Betreuungsgut-
Schriften, die für Ehejahre eben-

falls gesplittet werden, gleichsam

«abgegolten». Durch die je hälftige

Aufteilung von Einkommen und
Gutschriften aus Ehejahren kann

die Gleichbehandlung von Mann

und Frau für die Ehejahre unab-

hängig von der tatsächlichen Auf-

gabenteilung umgesetzt werden.

Neuregelung der Haushalt-

finanzierung nach

Pensionierung?
Abgesehen von der gegenseitigen
Treue- und Beistandspflicht über-

lässt das Gesetz die Finanzierung

ihres Haushaltes grundsätzlich
den Eheleuten. Andererseits sind

die Renten der AHV vorab zur

Deckung des Lebensbedarfs der

Versicherten bestimmt und dafür

zu verwenden.

Ob sich bei traditioneller Auf-

gabenteilung nach der Pensio-

nierung tatsächlich eine Ände-

rung der Finanzierung Ihres

Haushaltes aufdrängt, müssen Sie

denn auch gemeinsam mit Ihrer

Frau beurteilen. Dabei darf nicht

nur von den Einnahmen ausge-

gangen werden, sondern es muss

auch die Haushaltarbeit angemes-

sen aufgeteilt bzw. abgegolten
werden. Eine tragfähige Lösung
könnte allenfalls durch externe

Beratung erleichtert werden. Bei

Bedarf kann Ihnen die örtliche

Beratungsstelle von Pro Senectute

behilflich sein. Die entsprechende
Telefonnummer finden Sie auf

dem vorne in jeder Zeitlupe

eingehefteten Beilageblatt.

Anspruch
auf volle
AHV-Rente?

Ich wurde 1929 geboren und
lebe heute im Altersheim. Seit

1988 bin ich geschieden. Mein
früherer Mann arbeitete seit
1964 in leitender Stellung und

ist wieder verheiratet. Zwei
verwitwete Freundinnen, de-

ren Männer ebenfalls in lei-
tender Stellung tätig waren,
erhalten heute maximale AI-

tersrenten von 2060 Franken.

Demgegenüber beträgt meine
monatliche Rente nur 1566

Mitglied ICCMO

PRAXIS FUR ZAHNPROTHETIK
Eduard Lehmann
Franklinstrasse 35
8050 Zürich
Telefon Ol 312 51 48
5 Minuten vom Bahnhof

• Beratung
• Total- und Teilprothesen
• Reparaturen und Ergänzungen
• Unterfütterung
• Dentalhygiene
• IST-Schnarchschiene nach Prof. Hinz
• Hausbesuche
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RATGEBER | AHV

AN UNSERE LESER UND LESERINNEN

Sie erleichtem uns die Beantwortung Ihrer Anfragen zur
AHV, wenn Sie diese mit Kopien allfälliger Korrespon-
denzen oder Entscheide dokumentieren. Bitte auch bei

Anfragen über Mail eine Postadresse angeben. Wir
beantworten Ihre Frage in der Regel schriftlich. Besten
Dank. Richten Sie Ihre Fragen für den AHV-Ratgeber bitte
an: Zeitlupe, Ratgeber AHV, Postfach 642, 8027 Zürich.

Auch die Pro-Senectute-Beratungsstellen sind für alle
Seniorinnen und Senioren und Angehörige von älteren
Menschen da. Die Beratung ist kostenlos. Sie finden vorne
in jeder Zeitlupe ein Verzeichnis sämtlicher regionaler Pro-

Senectute-Beratungsstellen eingeheftet.

Franken, obwohl ich zwei Kin-

der.die 1955 und 1958 geboren
wurden, grossgezogen habe.
Als ich mich wegen dieser
Rentenunterschiede erkundig-
te, wurde mir erklärt, ich hätte
seinerzeit volle Erziehungs-
gutschriften erhalten, weshalb
kein Anspruch auf Splitting
bestehe. Trifft es tatsächlich zu,
dass ich als geschiedene Frau

den Witwen nicht gleichge-
stellt werden kann?

Die parlamentarische Bera-

tung der 10. AHV-Revision

hat mehrere Jahre gedauert.
Während der Bundesrat eine
rasche Revision des bisherigen
Systems mit unbestrittenen so-

zialpolitischen Verbesserungen

(z.B. Hilflosenentschädigung
mittleren Grades für Altersrent-

ner, neue Rentenkurve zuguns-
ten tiefer Einkommen) vorge-
schlagen hatte, bevorzugte das

Parlament grundlegende System-

änderungen (Ersatz der Ehepaar-

Renten, Splitting, Erziehungs-/
Betreuungsgutschriften usw.).

Angesichts der mit dieser

grundlegenden Neustrukturie-

rung der AHV verbundenen

Verzögerungen wurden einige
unbestrittene sozialpolitische

Neuerungen vorzeitig auf 1994

eingeführt. Ein Kernstück dieses

1. Teils der 10. AHV-Revision war
die Besserstellung geschiedener

Rentnerinnen, indem geschiede-

nen Rentnerinnen für alle Erzie-

hungsjahre - also auch während

Ehejahren - volle, das heisst un-

geteilte Erziehungsgutschriften
angerechnet wurden.

1997 wurde diese Übergangs-

regelung durch die 10. AHV-Re-

vision abgelöst. Eine nochmalige

Umrechnung der Renten geschie-
dener Rentnerinnen war nicht
vorgesehen. Nach Splittingver-
fahren hätten für Ehejahre zwar
die Einkommen hälftig aufgeteilt,
aber nur noch halbe Erziehungs-

gutschriften angerechnet werden

können, was in vielen Fällen

zu Schlechterstellungen geführt
hätte.

Ungleiche Renten für
Geschiedene und Verwitwete
Die AHV deckt seit jeher die

«Risiken» Alter und Verwitwung,
nicht aber Scheidungen, die bei

Einführung der AHV noch relativ
selten waren und in der Sozial-

Versicherung kaum berücksich-

tigt wurden.

Die gesellschaftlichen Verände-

rangen in der zweiten Hälfte des

letzten Jahrhunderts, insbeson-

dere die starke Zunahme der

Scheidungen, führten dazu, dass

das Parlament bei der 10. AHV-

Revision auf grandlegende Ände-

rangen der AHV drängte und erste

Verbesserungen für geschiedene

Rentnerinnen bereits auf 1994

einführte.

Zu Ihrer Situation
Gerade der Vergleich mit den

Renten Ihrer Freundinnen belegt
die frühere Schlechterstellung der

Geschiedenen in der AHV, die mit
der 10. Revision korrigiert wurde.

Da Gesetzesrevisionen jedoch in
der Regel nur für künftige Renten

gelten und Sie bereits seit 1991

rentenberechtigt sind, waren Sie

davon nur noch beschränkt be-

troffen.

Ihre Altersrente wurde 1991

nach dem damaligen Recht erst-

mais berechnet. 1994 erfolgte eine

Neuberechnung mit vollen Erzie-

hungsgutschriften im Rahmen

des vorgezogenen Teils der 10.

AHV-Revision. Deshalb ist eine

nochmalige Umrechnung nach

der 10. AHV-Revision ausge-
schlössen.

Sie haben keine weiteren An-

gaben über Ihre wirtschaftlichen
Verhältnisse gemacht. Sollten Sie

nicht über grössere weitere Ein-

kommen oder Vermögen ver-
fügen, empfehle ich Ihnen, den

Anspruch auf Ergänzungsleis-

tungen (EL) zu prüfen, um den

Lebensbedarf, insbesondere die

Heim- und allfällige Pflegekosten,

angemessen decken zu können.
Es genügt, ein Antragsformular
auszufüllen. Dabei stehen Ihnen

die Heimleitung oder die AHV-

Zweigstelle Ihres Wohnortes,

aber auch jede Pro-Senectute-

Beratungsstelle gerne zur Ver-

fügung.

Erziehungs-

gutschrift nach

Scheidung

Ich bin 1928 geboren und habe
zwei Kinder aus erster Ehe

sowie drei Kinder aus zweiter
Ehe. Seit 1993 bin ich renten-
berechtigt, meine damalige
zweite Frau erreichte 1995 das

Rentenalter. Nach der Schei-

dung von 1997 wurden die
Renten neu berechnet. Dabei

wurden nur meiner geschie-
denen Frau Erziehungsgut-
Schriften angerechnet, nicht
aber mir. Dies soll damit zu-
sammenhängen, dass ich 1990

nochmals geheiratet habe. Ist
dies richtig?

Da ich weder die Verfügungs-

kopie noch eine Vollmacht

zur Rückfrage bei der Ausgleichs-
kasse erhalten habe, kann ich

mich nur auf Ihre Angaben
stützen.

Rentenansprüche vor der

Scheidung
Sie haben 1993, also vor der 10.

AHV-Revision, vorerst eine «ein-

fache Altersrente» mit Zusatz-

rente für die Frau erhalten. Diese

Rente dürfte 1995 nach der

Rentenberechtigung Ihrer Frau

gemäss damaligem Recht durch

eine «Ehepaar-Rente» abgelöst
worden sein.

Neuberechnung der Renten

nach der Scheidung
Nach der Scheidung von 1997,

also nach der 10. AHV-Revision,

wurde die Ehepaar-Rente durch

zwei individuelle Renten abge-

löst. Dabei konnte ausnahms-

weise das alte Recht angewendet
werden, wenn dies zu höheren

Renten führte (Übergangsbestim-

mungen zur 10. AHV-Revision
Bst. c Abs. 8).

Ob Ihre Rente tatsächlich auf

dieser Sonderregelung beruht,
während sich für Ihre geschie-
dene Frau nach neuem Recht eine

höhere Rente ergab, lässt sich nur
anhand des Rentendossiers klä-

ren. Die erneute Heirat von 1990

dürfte sich jedoch kaum ausge-
wirkt haben, ist doch Ihre heutige
Frau erst 1964 geboren und noch

lange nicht rentenberechtigt.

Zusammenfassung
Es ist durchaus denkbar, dass Ihre

Rente richtig berechnet wurde.
Da die 30-tägige Beschwerdefrist

längstens verstrichen ist, lassen

sich mögliche Zweifel nur noch

klären, indem Sie die Ausgleichs-
kasse um erneute Überprüfung
der Rentenberechnung anhand

des Rentendossiers ersuchen.
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